
2LCU�W- 5Ltli.-AC ��c /,1'-1":> Merangasse 70/llI 
xx�� KARL- fRANlENS - UNIVERSIT,l\T GRAZ 

Institut für Wirtschaiftspädagogik 

r-
An das 
RESOWI-Dekanat 
zH Henn Dekan 
o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolf Ra,uch 
im Hause 

I 
. 

-, 
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Bezugnehmend auf eine Erstinformution, die '.vir Ihnen mündlich im Rahmen einer 
Besprechung unmittelbar nach der ersten Sitzung des Fakultätskollegiums am 25. 10 1995 
gegeben haben� dürfen wir Ihnen nun folgende schriftlich Infonnation dazu nachreichen. 

1. UniStG-Ennvun- '\Virtschaftspädagogik ais Lehnlmtsstudiurn 

Der UniStG-Enmwf sieht eine Zuordnung der ,)Wirtschaftspädagogik" zu den 
Lehramtsslndien vor (siehe dazu 2.3., insbesondere 2.3.36. auf Seite 22 UniStG-Ent'\;x,rurf). 

2. Sachverhalt - \Virtschl\ftsp!1idagogik kei!! Lehramtsstudium 

Gem. derzeitiger Rechtslage müßte die "Studiemichtung \Virtschaftspädagogik" unter ,,2.6. 
Rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschafiliche Studien" (siehe Seite 25 UniStG-Entwurf) 

zugeordnet sein. 

Laut Bundesgesetz über sozial- lmd wirtschaftsv.rissenschaftliche Studienrichtungen BOBl. 
NI. 52/1993, Stand L Ok"tober 1993 .. ist Wirtschaftspädagogik im Rahmen der sozial- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtung als eigene Studieru:k.btung eingerichtet (siehe § 
3 Abs. 1) und njcht als Lehrmntsstudil,lw definiert. 

Ebenso ist in der Studien ordnung Wirtschaftspädagogik, Stand 4. Dezember 1993, im § 1 die 
Einrichtung der Studienrichumg \Virtschaftspädagogik an der Sozial- und 
Wirtschaftsv..issenschaftlichen Fak.'Ultät festgelegt 
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Der Zielparagraph (§ 2 Abs. 1) legt fest, daß das Diplomstudium der Studienrichtung 
Wilischaftspädagogik der Vvissenschaftlichen Berufsfortbildung fUr den Bemf eines Lehrers 
an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen:unQ eines Wmschaftspädagogen in allen 
Bereichen der Wirtschaft sowie der Befahigung zur �lssenschaftlichen Arbeit dient. 

Auch aus den Bestiml11lU1gen des § 2 Abs_ 1 StudienQrdnung läßt sich keine ausreichende 

Begründung dafür ableiten, Wirtschaftspädagogjk als Lehramts studium aufzufassen bzw. 
einzustufen. 

3. Ist-Zustnnd - Berufsorientierung der Studierenden 

Die Orientierung (Berufschancen) der StudierendEm liegt überwiegend im Berufsziel 
"Wirtschaftspädagogen in allen Bereichen der Wirtschaft" (Erwachsenenbildung, betriebliche 
Pers onalentwi ckhmg, Bctriebspädagogik). Die Nachfrage der \Virtschaft nach Wirtschafts
bzw- Betriebspädagogel1 steigt weiter: die .Bemfschancen im Schulbereich sind stagnierend 
bis sinkend. 

Im Pt1ich1fach des L Studien abschnittes Wirtschaftspädagogik ist dementsprechend in Graz 
der Bereich Betriebspädagogik im Ausmaß von 4 - 6 Wochenstunden integriert. Zudem ist 
Betriebspädagogik als Wahlfach für den 2. Studienabschnitt im Ausmaß von 6 
\Vochcnstunden eingerichtet 

4. Bedenken gegen Einstufung der 'ViI1schaftsp�dagogik als reines Lehramtsstudium 

a) Wirtschaftspadagogik v.wde nur mehr der Belufsvorblldung für das Lehramt an höheren 
Schulen dienen. Die bishelige, für die Er\>leiterung der Berufschancen vorgesehene 
Berufsvorbildlmg v..'Ürde entfallen. 

b) Im UniStG-Entw1.llf ist die Berufsvorbildung :für das Lehramt bloß eine fachliche und 
pädagogisch-didal'1ische und keine \\'1ssenschaftliche Berufsvorbildung 'lide für die 
Rechts-, sozial- und wirtschafts\vissenschaftlichen Studien. 

c) Die Einstufung als Lehramt würde eine nachteilige Verschiebung der 
Erziehungs\"\issenschaften durch Vereinheitlichung für alle Lehramtsstudien nach sich 
ziehen. Derzeit werden von den Erziehungs\\'1ssenscbaften fur die Studienrichtung 
Wirtschaftspädagogik spezielle Lehrveranstalnmgen lmd eigene Prüfungen in 
Entsprechlmg zu § 2 Abs. 1 Studienordntmg durchgeführL 

cl) Aufk,'Tünd der speziellen ll1llorderungen der Wirtschaftspädagogik ist das Schulpraktik'Utn 
im BOBl. Nr. 57/1993 besonders geregelt. Nach dem UniStG-Entwl.lrfv,;ird It. Pkt 2.3.3. 
(Seite 16) das Schulpraktiku111 Dir alle Lebramtsstqdien vereinheitlicht. 

Geme würden \V1r für Sie, sehr geehrter Herr Dekan. eine ausfUhrliche bzw. detaillierte . . .... ." 

Stelhmgnalm1e vorbereiten, wenn Sie eine solche für Ihre Zwecke benötigen sollten. 

Mit besten Grüß� '" 
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